
Die Stadtverordnetenversammlung
- Haupt- und Finanzausschuss -

  
Tagesordnung II Punkt 42 der öffentlichen Sitzung am 3. März 2021

Vorlagen-Nr. 21-V-41-0003

Neufassung der Archivsatzung und der Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Wiesbaden

Beschluss Nr. 0043

 Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 die zur Zeit gültige Satzung über die Archivierung des Archivgutes der Landeshauptstadt 
Wiesbaden (Archivsatzung), die Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Wiesbaden und 
die Gebührenordnung für das Stadtarchiv Wiesbaden aus dem Jahr 1992 stammen und 
seitdem in Kraft getretene Änderungen der Rahmengesetzgebung nicht berücksichtigen,

1.2 durch die veränderten Aufgaben des Stadtarchivs, die zunehmende Digitalisierung, 
Veränderungen in den Rechtsgrundlagen für das kommunale Archivwesen in Hessen 
(insbesondere Novelle des Hessischen Archivgesetzes, EU-DGSVO sowie Hessisches 
Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz) und die daraus folgenden Normenkollisionen 
(Beispielsweise sog. Jedermansrecht bei der Nutzung und Sperrfristen) eine Neufassung 
der o.g. Satzungen erforderlich geworden ist.

2.
2. 1 Der in der Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Entwurf einer Satzung über die Archivierung von 

Unterlagen der Landeshauptstadt Wiesbaden (Archivsatzung) wird als Satzung 
beschlossen.   

2.2 Der in der Anlage 2 zur Vorlage beigefügte Entwurf einer Benutzungsordnung für das 
Stadtarchiv Wiesbaden wird als Satzung beschlossen.

 Diese Vorlage wird nach Beschlussfassung durch den Magistrat dem Kulturbeirat zur 
Stellungnahme weitergeleitet.

(antragsgemäß Magistrat 09.02.2021 BP 0127)
 

Tagesordnung III

Wiesbaden,     .03.2021

Belz
Vorsitzender
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